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Öffentliche Beschlüsse der konstituierenden Sitzung 

des Marktgemeinderates Kasendorf 
am 06.05.2026 

im Rathaus Kasendorf – 2. OG 
 

Nr. 1 
Vereidigung der Ersten Bürgermeisterin 
 
Jörg Hargens vereidigt als das an Jahren älteste Marktgemeinderatsmitglied die 
neugewählte Bürgermeisterin Tanja Friedrich gem. Art. 27 KWBG. 
 
 

Nr. 2  
Vereidigung der neu gewählten Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich vereidigt gem. Art. 31 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern die neugewählten Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Florian Bergmann 
Alwin Giese 
Anja Hösch 
Peter Hübner 
Luca Lauterbach 
 
 
Nr. 3 
Festlegung und Beschlussfassung über die Zahl der weiteren Bürgermeister  
(Art. 35 Bayerische Gemeindeordnung, GO) 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, für die Dauer der Wahlperiode 2026 – 2032 einen 
ersten und zweiten weiteren Bürgermeister / eine erste und zweite weitere Bürger-
meisterin als Stellvertreter/in zu wählen. 

 
Stimmen: 14:0 
 
 
Nr. 4 
Wahlen gem. Art. 51 Abs. 3 GO 
a) des ehrenamtlichen zweiten Bürgermeisters 
b) des ehrenamtlichen dritten Bürgermeisters 
c) Vereidigung der stellvertretenden Bürgermeister 
 
Für die Wahl des zweiten und dritten Bürgermeisters / der zweiten und dritten Bür-
germeisterin bestimmt der Marktgemeinderat per einstimmigen Beschluss einen 
Wahlausschuss mit den Verwaltungskräften Weggel, Schramm und Schmidt. 
 
Stimmen: 14:0 
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a)  des ehrenamtlichen zweiten Bürgermeisters 
 
Nach Aufforderung der ersten Bürgermeisterin, für die Wahl Kandidaten zu benen-
nen, werden die Marktgemeinderatsmitglieder Florian Bergmann und Maximilian 
Krüger  als Kandidaten vorgeschlagen. Auf Nachfrage der ersten Bürgermeisterin 
werden keine weiteren Kandidaten mehr genannt. 
 
Die Marktgemeinderatsmitglieder, einschließlich der ersten Bürgermeisterin, kenn-
zeichnen die ausgegebenen Stimmzettel nacheinander in einer aufgestellten Wahl-
zelle und werfen sie anschließend in eine bereitgestellte Wahlurne.  
 
abgegebene Stimmen insgesamt:    14 Stimmen 
gültige Stimmen insgesamt:     14 Stimmen 
davon entfallen auf den Kandidaten Bergmann     5 Stimmen 
davon entfallen auf den Kandidaten Krüger     9 Stimmen 
ungültige Stimmen insgesamt:       0 Stimmen 
 
Damit ist das Marktgemeinderatsmitglied Maximilian Krüger mit 9 Stimmen zum zwei-
ten Bürgermeister der Marktgemeinde Kasendorf gewählt. 
 
Erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich fragt den Gewählten, ob er die Wahl annimmt, 
was dieser mit einem „Ja“ beantwortet. 
 
b)  des ehrenamtlichen dritten Bürgermeisters 
 
Nach Aufforderung der ersten Bürgermeisterin, für die Wahl Kandidaten zu benen-
nen, werden die  Marktgemeinderatsmitglieder Bergmann und Dr. Hammon als Kan-
didaten vorgeschlagen. Auf Nachfrage der ersten Bürgermeisterin werden keine wei-
teren Kandidaten mehr genannt. 
 
Die Marktgemeinderatsmitglieder, einschließlich der ersten Bürgermeisterin, kenn-
zeichnen die ausgegebenen Stimmzettel nacheinander in einer aufgestellten Wahl-
zelle und werfen sie anschließend in eine bereitgestellte Wahlurne. Die nach dem 
Abschluss der Wahlhandlung vorgenommene Auszählung der Stimmen durch die 
Mitglieder des Wahlausschusses führt zu folgendem Ergebnis: 
 
abgegebene Stimmen insgesamt:    14 Stimmen 
gültige Stimmen insgesamt:     14 Stimmen 
davon entfallen auf den Kandidaten Bergmann     5 Stimmen 
davon entfallen auf die Kandidatin Dr. Hammon    9 Stimmen 
ungültige Stimmen insgesamt:       0 Stimmen 
 
Damit wird das Marktgemeinderatsmitglied Dr. Hammon mit 9 Stimmen zur dritten 
Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kasendorf gewählt. 
 
Erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich fragt die Gewählte, ob sie die Wahl annimmt, 
was diese mit einem „Ja“ beantwortet. 
 
 
c ) Vereidigung der neugewählten stellvertretenden Bürgermeister 
 
Erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich vereidigt den neugewählten zweiten Bürger-
meister Krüger und die neugewählte dritte Bürgermeisterin Dr. Hammon gem. Art. 35 
GO, Art. 27 KWBG. 
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Nr. 5 
Festlegung der weiteren Stellvertretung 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des ers-
ten, zweiten und dritten Bürgermeisters bzw. Bürgermeisterin aus seiner Mitte das an 
Jahren älteste Marktgemeinderatsmitglied Jörg Hargens als weiteren Vertreter zu 
bestimmen (Art. 39 Abs. 1 GO). 
 

Stimmen: 13:0 
 
Marktgemeinderatsmitglied Jörg Hargens hat an Beratung und Abstimmung nicht 
teilgenommen. 
 
 
Nr. 6 
Erlass der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen   
Gemeindeverfassungsrechts (Marktgemeindesatzung) für den Markt Kasendorf  
2026-2032 (Anlage) 
 
Dem Marktgemeinderat wird der Entwurf einer Satzung vorgelegt. Der Markgemein-
derat fasst daraufhin folgende Beschlüsse: 
 
Das Sitzungsgeld wird auf 20,- Euro festgelegt.  
 
Stimmen: 13:1 
 
Die übrigen Entschädigungssätze nach §3 Abs. 3 werden auf 20,- je Stunde festge-
setzt.  Im Übrigen beschließt der Marktgemeinderat die Satzung in der Form des 
vorgelegten Entwurfs.  
 

Eine Ausfertigung dieser Satzung ist Bestandteil des Beschlusses und der 
Niederschrift beigeheftet. 
 

Stimmen: 14:0 
 
 
Nr. 7 
Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses gem. § 2 der Marktgemeinde- 
satzung 
 
Nach § 2 Abs. 1 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts hat der Marktgemeinderat einen Rechnungsprüfungs-ausschuss zu 
bestellen, der aus dem Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern des Marktge-
meinderats besteht. Die Zusammensetzung des Ausschusses erfolgt gem. § 2 Abs. 2 
der Marktgemeindesatzung. Seitens des Marktgemeinderates werden hierfür folgen-
de Besetzungsvorschläge unterbreitet: 
 
Mitglieder     Stellvertreter   
MGR Gräf     MGR Otte 
MGR Hargens    MGR Bergmann 
MGR Brandt     MGR Weiß 
MGR Lauterbach    MGR Hammon 
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Der Marktgemeinderat beschließt die Besetzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses wie vorgenannt. 
 
Stimmen: 14:0  
 
Nr. 8 
Festlegung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden im 
Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Nach § 2 Abs. 3 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts hat der Marktgemeinderat ein ehrenamtliches Marktgemeinderats-
mitglied zu benennen, welches den Vorsitz führt. Darüber hinaus ist ein Stellvertreter 
zu benennen. 
 

a) Der Marktgemeinderat beschließt, das Marktgemeinderatsmitglied 
Gräf zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu bestimmen und be-
stellt das Marktgemeinderatsmitglied Hargens zum stellvertretenden Vorsitzenden.  
 

Stimmen: 14:0  
 
 

Nr. 9 
Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat Kasendorf  2026-2032; 
einstweilige Weitergeltung der letzten Geschäftsordnung 
 
Die Marktgemeinderatsmitglieder erhielten vor der Sitzung die Geschäftsordnung für 
die Wahlperiode 2020-2026. Nach Auffassung des Marktgemeinderates sollten vor 
Erlass einer neuen Geschäftsordnung die Voraussetzungen für die Einführung eines 
Ratsinformationssystems und die Wertgrenzen für die Zuständigkeiten des ersten 
Bürgermeisters überprüft werden. Hierzu erklären sich die Marktgemeinderats-
mitglieder Otte und Dr. Hammon bereit,  zusammen mit der Bürgermeisterin und der 
Verwaltung geeignete Ratsinformationssysteme zu prüfen und ggf. mit entsprechen-
den Fachfirmen sowie anderen Kommunen Gespräche zu führen. Bis auf Weiteres 
gilt die Geschäftsordnung für die Wahlzeit 2020 bis 2026 fort.  
 
Stimmen: 14:0 
 
Nr. 10 
Abordnung von Marktgemeinderatsmitgliedern in die Gemeinschaftsversamm-
lung  der Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf 
 
Für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf sind 
neben der ersten Bürgermeisterin als geborenes Mitglied weitere drei  Marktgemein-
deratsmitglieder als Verbandsräte bzw. Stellvertreter zu benennen. Folgende Markt-
gemeinderatsmitglieder werden abgeordnet:  
 
Mitglieder        Stellvertreter 
zweiter Bürgermeister Maximilian Krüger   MGR Rainer Macht 
MGR Volker Hohenberger      MGR Monika Brandt 
MGR Florian Bergmann      MGR Peter Hübner 
 
Stimmen: 14:0 
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Nr. 11 
Abordnung von Marktgemeinderatsmitgliedern in die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal 
 
Für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Frie-
senbachtal werden neben der ersten Bürgermeister als geborenes Mitglied folgende 
fünf Marktgemeinderatsmitglieder als Verbandsräte bzw. Stellvertreter abgeordnet: 
 
Mitglieder      Stellvertreter 
 
MGR Michael Otte     MGR Winfried Gräf 
MGR Peter Hübner     MGR Jörg Hargens 
MGR Rainer Macht     MGR René Weiß 
zweiter Bürgermeister Maximilian Krüger MGR Anja Hösch 
MGR Monika Brandt    MGR Volker Hohenberger 
    
Stimmen: 14:0 
 
Nr. 12 
Benennung von Eheschließungsstandesbeamten – Vorschlag an die 
Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf 
 
Der Marktgemeinderat schlägt der Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf vor, für den 
Standesamtsbezirk Kasendorf erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich zur Eheschlie-
ßungsstandesbeamten zu bestellen. 
 
Stimmen: 13:0 
 

(Erste Bürgermeisterin Tanja Friedrich hat an der Abstimmung nicht teilgenommen.) 
 

 
Nr. 13 
Wahl von Ortssprechern bzw. Ortsvertretern; 
Grundsätzliche Festlegungen 
 
Nach Art. 60 a GO können in Gemeindeteilen, die am 18. Januar 1952 noch selbst-
ständige Gemeinden waren und die im Marktgemeinderat nicht vertreten sind, 
Ortssprecher gewählt werden, die ein Teilnahmerecht an allen Sitzungen des Ge-
meinderates haben. In der vergangenen Amtszeit ließ der Marktgemeinderat zu, 
dass Vertreter von Ortschaften, die zum o. g. Zeitpunkt nicht selbstständige Gemein-
den waren und die kein Marktgemeinderatsmitglied in das Gremium entsenden konn-
ten, als Ortsvertreter an den öffentlichen Sitzungen beratend teilnahmen. Die Mitwir-
kung bei nichtöffentlichen Sitzungen war allerdings nur auf Tagesordnungspunkte 
beschränkt, die Belange des vertretenen Ortsteils betrafen. Der Marktgemeinderat 
beschließt, hinsichtlich der Ortsvertreter wie in der letzten Wahlzeit des Marktge-
meinderates zu verfahren; die Rechtsverhältnisse der Ortssprecher ergeben sich ab-
schließend aus Art. 60 a der Gemeindeordnung.  
 
Bisher war für Ortssprecherwahlen der Antrag eines Drittels der ortsansässigen Ein-
wohner erforderlich. Nach jetziger Rechtslage ist kein Antrag mehr notwendig, falls 
der Gemeinderat die Wahl bestimmt oder durch Satzung regelt.  
 
Der Marktgemeinderat beschließt, dass baldmöglichst Ortssprecher- bzw. Ortsvertre-
terwahlen in Lopp, Döllnitz, Azendorf, Welschenkahl und Neudorf.  
 

Stimmen: 14:0 
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Nr. 14 
Bekanntgaben, Anfragen gem. § 27 GeschO und Sonstiges 
 
Die Marktgemeinderatsmitglieder erhalten einen Sitzungsplan für die Zeit von Mai bis 
Dezember 2026. 
 
Ende der öffentlichen Sitzung:  20:06 Uhr 
 
 
 
 
 


